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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Asylrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §66 Abs4;

FrPolG 2005 §92 Abs1 Z3;

FrPolG 2005 §93 Abs1 Z1;

FrPolG 2005 §94 Abs1;

FrPolG 2005 §94;

1. AVG § 66 heute

2. AVG § 66 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 66 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Der Status des Asylberechtigten ist eine Voraussetzung für die Ausstellung eines Konventionsreisepasses. Wird

nachträglich bekannt, dass diese Voraussetzung fehlt, so stellt dies eine die Passentziehung rechtfertigende Tatsache

iSd § 93 Abs. 1 Z. 1 FrPolG 2005 dar. Das nachträglich bekanntgewordene Fehlen oder der Verlust des Status eines

Asylberechtigten könnte daher die Entziehung eines Konventionsreisepasses rechtfertigen. Auch wenn die Behörde

erster Instanz die Entziehung des Konventionsreisepasses auf § 94 iVm § 93 Abs. 1 Z. 1 und § 92 Abs. 1 Z. 3 FrPolG 2005

stützte, war die belBeh nicht gehindert, ihren Bescheid nur auf § 94 Abs. 1 legcit und das Fehlen des Status des

Asylberechtigten zu stützen, weil "Sache" iSd § 66 Abs. 4 AVG nach dem Spruch des erstinstanzlichen Bescheides die

Entziehung des Konventionsreisepasses ist (vgl. E 4. Februar 1993, 92/18/0536).Der Status des Asylberechtigten ist eine

Voraussetzung für die Ausstellung eines Konventionsreisepasses. Wird nachträglich bekannt, dass diese Voraussetzung

fehlt, so stellt dies eine die Passentziehung rechtfertigende Tatsache iSd Paragraph 93, Absatz eins, ZiDer eins, FrPolG

2005 dar. Das nachträglich bekanntgewordene Fehlen oder der Verlust des Status eines Asylberechtigten könnte daher

die Entziehung eines Konventionsreisepasses rechtfertigen. Auch wenn die Behörde erster Instanz die Entziehung des

Konventionsreisepasses auf Paragraph 94, in Verbindung mit Paragraph 93, Absatz eins, ZiDer eins und Paragraph 92,

Absatz eins, ZiDer 3, FrPolG 2005 stützte, war die belBeh nicht gehindert, ihren Bescheid nur auf Paragraph 94, Absatz

eins, legcit und das Fehlen des Status des Asylberechtigten zu stützen, weil "Sache" iSd Paragraph 66, Absatz 4, AVG

nach dem Spruch des erstinstanzlichen Bescheides die Entziehung des Konventionsreisepasses ist vergleiche E 4.

Februar 1993, 92/18/0536).
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